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Sofern nicht anders angegeben, sind alle Zeichnungen, 
Pläne und Fotoaufnahmen vom Büro Haines-Leger 
Architekten + Stadtplaner BDA erstellt worden. 

Die Digitale Flurkarte, die als Kartengrundlage diente, 
wurde von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Abbildungen
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unsere Gemeinde Üchtelhausen besitzt mit ihrem weitgehend intakten 
Ortskern ein wertvolles Erbe, das unser Dorf in besonderer Weise prägt. 
Die ortsbildprägenden Gebäude, die Lage im Talkessel und die markante 
Silhouette mit Kirche und ehemaligem Rathaus verleihen unserem Ort 
einen unverwechselbaren Charakter. Dieses Bild gilt es zu bewahren, zu-
gleich aber auch behutsam weiterzuentwickeln.

Mit der Fertigstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungs-
konzepts (ISEK) im Jahr 2023 haben wir einen wichtigen Grundstein für 
die zukünftige Entwicklung gelegt. Eine der ersten konkreten Maßnah-
men ist nun die Erarbeitung dieses Gestaltungshandbuchs, verbunden 
mit der Gestaltungssatzung sowie dem Kommunalen Förderprogramm. 
Damit stehen Ihnen wertvolle Instrumente zur Verfügung, um Sanierun-
gen und Modernisierungen im Altort im Einklang mit dem historischen 
Ortsbild umzusetzen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Bauwillige im Altortbereich von Üchtelhausen,

Ein besonderes Angebot ist die Sanierungsberatung, die allen Eigentümerinnen und Eigentümern im Sanie-
rungsgebiet kostenlos zur Verfügung steht. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um individuelle Fragen zu stellen, 
fachkundige Unterstützung zu erhalten und Ihre Vorhaben optimal umzusetzen. Durch das kommunale 
Förderprogramm können Sie für Ihr Bauvorhaben finanzielle Unterstützung erhalten. 

Mit der Aufnahme des Altorts Üchtelhausen in die Städtebauförderung haben wir die große Chance, unse-
re Ortschaft gezielt weiterzuentwickeln. Diese Förderung eröffnet uns die Möglichkeit, sowohl privates 
Engagement als auch gemeindliche Maßnahmen zu bündeln und mit Unterstützung von Bund und Land 
voranzubringen.

Wir sind überzeugt: Mit Augenmaß und Kreativität lassen sich Tradition und Gegenwart gut miteinander 
verbinden. So können wir gemeinsam dazu beitragen, den besonderen Charakter unseres Altorts zu erhal-
ten, Leerstände wiederzubeleben und unseren Ort auch für kommende Generationen lebens- und liebens-
wert zu gestalten.

Ich lade Sie herzlich ein, die angebotenen Fördermöglichkeiten zu nutzen und die kostenfreie Sanierungs-
beratung in Anspruch zu nehmen. Gestalten Sie mit uns das Ortsbild von Üchtelhausen – verantwortungs-
voll, ortstypisch und zukunftsorientiert.

Vielen Dank für Ihr Engagement und viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben!

Ihr
Johannes Grebner
Erster Bürgermeister der Gemeinde Üchtelhausen
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EINLEITUNG

Die Gemeinde Üchtelhausen besitzt einen weitge-
hend intakten Ortskern mit vielen charakteristischen 
Gebäuden, die das Ortsbild prägen. Zwar gibt es nur 
wenige ausgewiesene Baudenkmäler und kein Denk-
malensemble, umso wichtiger sind der Erhalt und die 
Pflege des überlieferten Ortsbildes. 

Das Dorf Üchtelhausen liegt in einem Talkessel, um-
geben von dichten Wäldern, Wiesen und Äckern. Der 
heute größtenteils verdolte Höllenbach durchzieht 
den Ort. Die Kirche und das ehemalige Rathaus thro-
nen auf einer Anhöhe am „Stüchtrand“ und prägen 
markant die Ortssilhouette.

Zur Bewahrung des Ortsbildes, zur gezielten Steue-
rung der Ortsentwicklung sowie zur Gestaltung und 
Weiterentwicklung der städtebaulichen und bau-
lichen Strukturen wurden eine Gestaltungssatzung 
sowie ein kommunales Förderprogramm erstellt. Mit 
Hilfe des Förderprogramms sollen neue Impulse in 
Form von Zuschüssen zu baulichen Maßnahmen im 
Sanierungsgebiet für die Umsetzung privater Sanie-
rungsmaßnahmen im Altort zu gegeben werden. 

Ziel ist es, den besonderen Charakter des histori-
schen Ortskerns von Üchtelhausen zu erhalten und 
zu stärken, insbesondere durch den Schutz der orts-
typischen Bauweise. Im Fokus stehen dabei die Pflege 
und Bewahrung denkmalgeschützter sowie ortsbild-
prägender Gebäude, die das historische Erbe der Ge-
meinde widerspiegeln. Gleichzeitig sollen insbeson-
dere in den Bereichen, die vom öffentlichen Raum 
nicht einsehbar sind, Gestaltungsspielräume geschaf-
fen werden, um den heutigen Anforderungen an 
zeitgemäßes Wohnen gerecht zu werden. 

Das Gestaltungshandbuch bietet eine Zusammen-
stellung von Hilfestellungen und Anschauungsbei-
spielen für private Sanierungsmaßnahmen. Die In-
halte des Handbuchs sollen verdeutlichen, welche 
Sprache die Gemeinde Üchtelhausen in ihrer histori-
schen Entwicklung für die Ausgestaltung von Gebäu-
den und Freiflächen gefunden hat. Das Handbuch 
soll Empfehlungen und Anregungen zu ortstypi-
schen gestalterischen Ausformungen, Materialien 
und Details (wie z.B. Farbwahl, Zierelemente, Fassa-
den- und Dachgestaltung etc.) aufzeigen. Es dient 
somit als Leitfaden für ortsbildgerechte Sanierungs-
maßnahmen und für die Beantragung von Förder- 
geldern über das Kommunale Förderprogramm. Des 
Weiteren werden Informationen über die Möglich-
keiten einer erhöhten steuerlichen Absetzung von 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
bereit gestellt.

Mit dem Kommunalen Förderprogramm, den Gestal-
tungsempfehlungen und der Gestaltungssatzung, 
sollen die Altortsanierung neu befördert und die 
relevanten Informationen gebündelt in Form eines 
Handbuchs zur Verfügung gestellt werden. Mit Hilfe 
des Handbuchs soll zusätzlich ein Anreiz zum Kauf 
und zur Sanierung leerstehender Gebäude geschaf-
fen werden. Darüber hinaus bietet die Gemeinde den 
Eigentümerinnen und Eigentümern im Sanierungsge-
biet eine kostenfreie Sanierungsberatung durch ein 
Fachplanungsbüro an. Nutzen Sie das Angebot einer 
individuellen Beratung und vereinbaren Sie gerne 
einen Ortstermin.

GESTALTUNGSHANDBUCH 
ORTSKERN ÜCHTELHAUSEN
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Uraufnahme (1808 - 1864) mit eh. Bachlauf, © Daten:Bayerische Vermessungsverwaltung

GESTALTUNGSHANDBUCH

Die erste bekannte Erwähnung von Üchtelhausen 
in historischen Dokumenten stammt aus dem Jahr 
1313, wobei die Siedlung vermutlich bereits früher 
existierte. Üchtelhausen liegt eingebettet in eine Tal-
senke und ist von mehreren Hügeln umgeben. Die 
Umgebung des Ortes wird neben einzelnen Ackerflä-
chen vor allem durch ausgedehnte Waldgebiete des 
Hesselbacher Waldlands geprägt. 

Die denkmalgeschützte Kirche St. Jakobus der Ältere 
und St. Katharina mit mittelalterlichem Kirchturm 
und Anbau von 1985 liegt erhöht auf dem Kirchberg 
im Osten der Gemeinde. Heute wie früher sind die 
platzartigen Aufweitungen am Marienplatz und wei-
ter südlich „Am Weiher“ deutlich erkennbar. Einst 
spannte sich am Marienplatz ein fünf Meter breiter 
Holzsteg über den zwischenzeitlich verdolten Höllen-
bach, ein bedeutendes Element des alten Dorfbildes.

Der historische Ortskern zeichnet sich durch eine 

dichte Bebauung aus. Besonders ins Auge fällt der 
hohe Anteil von Nebengebäuden, die heute nur noch 
zum Teil landwirtschaftlich genutzt werden. 
Im Laufe der Zeit hat sich das Siedlungsgebiet vor al-
lem nach Westen und Süden ausgedehnt. 
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wur-
de die Entwicklung Üchtelhausens maßgeblich vom 
Wandel in der Landwirtschaft geprägt. Immer mehr 
Höfe wurden nur noch im Nebenerwerb bewirtschaf-
tet oder gänzlich aufgegeben. Dadurch hat sich der 
Ort zunehmend zu einer reinen Wohnsiedlung ent-
wickelt.

Die historische Bausubstanz des Altorts mit ihrem 
traditionellen Ortsgefüge und den teils jahrhunderte-
alten Gebäuden prägt maßgeblich die Identität der 
Gemeinde. Daher stehen der Erhalt und die behut-
same Weiterentwicklung dieses kulturellen Erbes im 
Mittelpunkt der aktuellen städtebaulichen Planungen 
und Maßnahmen.

HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND PRÄGUNG
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EINLEITUNG

Quelle: Gemeinde Üchtelhausen (Datum unbekannt)

Bebauungsstruktur Üchtelhausen mit Hauptgebäude (dunkel) und Nebengebäude (hell) und historischer Wegeführung (rot)   

Ehem. Gastwirtschaft und Bäckerei Lorenz Schmitt (ca. 1920)
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Sanierungsgebiet „Ortskern Üchtelhausen“Geltungs-
bereich Gestaltungssatzung und Kommunales Förder-
programm

Denkmalgeschützte Gebäude

Ortsbildprägende Gebäude 

Strukturprägende Gebäude

Bodendenkmal

Lageplan Sanierungsgebiet

Denkmalgeschützte Gebäude

Ortsbildprägende Gebäude

Strukturprägende Gebäude

Bodendenkmäler

Denkmalgeschützte Gebäude

Ortsbildprägende Gebäude

Strukturprägende Gebäude

Bodendenkmäler

Abweichend von den Vorbereitenden Untersuchungen 2023 wurden folgende Gebäude als „Ortsbildprägende Gebäude“ erhoben:
eh. Schule Kirchberg 7, eh. Gasthaus Bachstraße 9, Leitungsweg 3
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Die Gestaltung des Ortskerns von Üchtelhausen 
spielt eine zentrale Rolle für den Erhalt des histori-
schen Ortsbildes und die nachhaltige Entwicklung 
der Gemeinde.

Das äußere Erscheinungsbild der Gebäude – ins-
besondere die Ausführung von Dächern, Fassaden, 
Fenstern und Türen – beeinflusst maßgeblich den 
Charakter des Ortes. Ergänzt wird dieser Eindruck 
durch die bauliche Struktur und die Erschließung des 
Ortsraums.

Um Bauherren und Eigentümer bei Sanierungs- oder 
Baumaßnahmen zu unterstützen, wurden die nach-
folgenden Empfehlungen als Leitfaden formuliert. 
Sie sollen frühzeitig in den Planungsprozess einge-
bunden werden und zur qualitätsvollen Umsetzung 
beitragen.

Zudem bieten sie Orientierung, welche Maßnahmen 
im Rahmen des kommunalen Förderprogramms un-
terstützt werden können – beispielsweise durch Zu-
schüsse aus der Städtebauförderung oder steuerliche 
Absetzungsmöglichkeiten.

Für Gebäude, die als Einzeldenkmäler eingestuft sind 
und damit einen besonders hohen Schutzstatus ge-
nießen, gelten darüber hinaus weitergehende Anfor-
derungen. Hier ist eine enge Abstimmung mit den 
zuständigen Denkmalbehörden erforderlich, insbe-
sondere bei der Detailausführung geplanter Maß-
nahmen.

Bauliche Veränderungen von Einzeldenkmälern be-
dürfen der Erlaubnis nach dem Denkmalschutzge-
setz. Diese ist vor Beginn einer Maßnahme einzuho-
len. 

Die Antragsformulare sind über die Gemeinde Üch-
telhausen erhältlich. Die jeweiligen Links sind am 
Ende des Handbuchs aufgelistet.

Beratend stehen zudem die Gemeinde, das beauf-
tragte Planungsbüro sowie die Untere Denkmal-
schutzbehörde am Landratsamt Schweinfurt und das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege zur Verfü-
gung.

GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN
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GESTALTUNGSHANDBUCH

EMPFEHLUNGEN 

• Erhalt, Schutz, Verbesserung und Weiterent-
wicklung des traditionellen Ortsbilds inkl. Be-
wahrung prägender Gebäude und Bauteile

• Erhalt der historischen Bau- und Parzellen-
struktur

• Berücksichtigung des ortsbildprägenden 
Gefüges in Form, Maßstab, Proportionen, 
Gliederung, Material und Farbe bei allen 
baulichen Maßnahmen 
(Von der Abstandsflächenregelung nach Art. 
6 BayBO kann abgewichen werden, wenn 
diese den Zielen der Altortsanierung wider-
spricht und es die ortstypische Bauweise 
erfordert)

Üchtelhausen weist im Kern eine haufendorfähnliche 
Struktur auf mit Hofstellen beiderseits der innerört-
lichen Straßen. Besonders prägend für die Region ist 
das große Muschelkalkvorkommen rund um die Ge-
meinde. Viele Gebäude wurden aus diesem robusten 
Gestein errichtet.

Die Hauptgebäude im Sanierungsgebiet sind über-
wiegend zwei- bis dreigeschossig, einschließlich des 
Dachgeschosses. Zudem dominieren eingeschossige 
Nebengebäude, insbesondere Scheunen, die häufig 
durch einen hohen Dachaufbau ergänzt werden.

Das Ortsbild wird geprägt durch die Gebäudestellung 
sowie die Einhaltung von Raumkanten. Typischerwei-
se sind die Häuser giebelständig zur Straße ausge-
richtet. Im engeren Altortbereich sind die bauliche 
Dichte und der Versiegelungsgrad hoch, da neben 
dem Wohnhaus häufig weitere Wirtschaftsgebäude 
stehen. 
Charakteristisch für Üchtelhausen ist die fränkische 

Bauweise, die sich teils in Zwei- oder Dreiseithöfen, 
teils in freistehenden Gebäuden zeigt. Nicht alle 
Hofstellen sind durch Hoftoranlagen abgeschlossen, 
sodass entlang der Straße eine mehr oder weniger 
geschlossene Häuserfront entsteht. 

Diese Eigenheiten sollen in ihrer ortstypischen Aus-
formulierung erhalten bzw. bei Neubauten wieder 
aufgenommen werden.

Bei der Sanierung historischer Bauten kommt der 
sorgfältigen Gestaltung und dem Erhalt des ortstypi-
schen Erscheinungsbildes eine besondere Bedeutung 
zu. Beim Gestalten von Neubauten sollen charakte-
ristische Elemente als Grundlage dienen, wobei nicht 
das „Kopieren“ historischer Baugestaltung gefordert 
ist. Vielmehr gilt der Grundsatz, dass sich Neues in 
den bestehenden Kontext einfügen soll.  

• Einhalten einer detailgetreuen, ortstypischen 
Gestaltung bei der Sanierung historischer 
Gebäude (vor 1945 erbaut)

• Aufgreifen von prägenden Elementen beim 
Gestalten von Neubauten

• Kein „Kopieren“ historischer Baugestaltung, 
sondern Einfügen von Neuem in den be-
stehenden Kontext

ALLGEMEINE GESTALTUNGSGRUNDSÄTZE
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EINLEITUNG



14

GESTALTUNGSHANDBUCH

GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN
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FASSADE | OBERFLÄCHEN UND FARBGEBUNG

Die Gemeinde Üchtelhausen und das beauftrag-
te Planungsbüro stehen Ihnen jederzeit beratend 
zur Seite - nutzen Sie das kostenfreie Angebot für 
eine individuelle Farbberatung und vereinbaren 
Sie einen Orts- oder Bemusterungstermin. 

Ausgehend von Ihren persönlichen Vorstellungen 
werden Sie so beraten, dass Sie sicher sein kön-
nen, dass sich Ihr Gebäude gut im öffentlichen 
Raum präsentiert und dabei harmonisch in die 
Umgebung einfügt.

Der historische Ortskern von Üchtelhausen zeichnet 
sich durch fein verputzte Fassaden sowie durch Na-
tursteinmauerwerk aus Muschelkalk und roten Klin-
kern aus. Zahlreiche Nebengebäude und Scheunen 
prägen das Ortsbild mit ihrem typischen Fachwerk.

Die Wandöffnungen sind häufig von Gewänden, 
meist aus Buntsandstein oder Holz, eingerahmt. Die-
se traditionellen Elemente prägen nicht nur den Cha-
rakter der Gemeinde, sondern tragen auch entschei-
dend zur Lebendigkeit des Ortsbildes bei.

Die Farbgestaltung der Fassaden ist von entscheiden-
der Bedeutung, da sie wesentlich zur Wahrnehmung 

eines Gebäudes beiträgt – sei es lebendig und ein-
ladend oder eher zurückhaltend und unaufdringlich. 
Bevorzugt werden dabei dezente, weniger gesättigte 
Farbtöne verwendet.

Ein harmonischer Gesamteindruck ergibt sich aus dem 
Zusammenspiel von Wandfarbe, Sockel, Fenster- und 
Türrahmungen sowie Gesimsen. Durch eine geziel-
te Farbwahl lassen sich dekorative Akzente setzen. 
Gliederungselemente wie Sockel, Gesimse, Lisenen 
oder Eckquaderungen heben die unterschiedlichen 
Fassadenbereiche hervor, schaffen kontrastreiche 
Akzente und verleihen der Fassade zusätzliche Aus-
druckskraft. 

FASSADE | OBERFLÄCHEN UND FARBGEBUNG
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FASSADE | OBERFLÄCHEN UND FARBGEBUNG

EMPFEHLUNGEN

• Erhalt und Sanierung sowie ggf. Freilegung 
von Fachwerk und Sichtmauerwerk aus Mu-
schelkalk und roten Klinkern

• Verwendung ortstypischer Putzarten wie 
feiner mineralischer Putz z.B. Kalkputz in 
traditioneller handwerklicher Verarbeitung 
mit Glattstrich (Kelle oder Brett) ohne sicht-
bare Eckschienen

• Holzverkleidungen vorzugsweise bei Neben-
gebäuden oder untergeordneten Bauteilen

• Verwendung von Mineralfarben, die nach 
dem Verputzen aufgetragen werden, anstel-
le durchgefärbter Oberputze 

• Einsatz von hellen, nicht stark gesättigten 
Farbtönen, vorzugsweise in sandigen, gelbli-
chen, bräunlichen oder rötlichen Tönen bzw. 
entsprechend des originalen Befundes bei 
historischen Gebäuden

• Abstimmung des Farbkonzepts auf die Um-
gebung

• Akzentuierende Farbkontraste mit Hilfe der 
Klappläden (sofern vorhanden), Eingangstü-
ren und Tore

• Sparsame Farbakzente durch das Hervorhe-
ben der Fenstergewände, Faschen, Sockel, 
Gesimse, Lisenen und Eckquaderungen 
(sofern vorhanden)

• Ausbildung der Gewände aus Sandstein, 
Muschelkalk sowie Vollholz bei Fachwerk-
gebäuden

• Bei ortsbildprägenden Gebäuden und zum 
Erhalt von Gliederungs- und Schmuckele-
menten Anbringung der Wärmedämmung 
auf der Wandinnenseite aus natürlichen 
Materialien (Holzweichfaser, Zellulose, etc.) 

• Fassadenbegrünung

Schmuckfarben
(beispielhaft)

Fassadenfarben 
(beispielhaft)
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EMPFEHLUNGEN

• Sanierung von bestehendem Fachwerk

• Sicherung und Sanierung von Natursteinfas-
saden

• Verwendung von Holz insbesondere im 
Ober- bzw. Dachgeschoss

• Ausbau von Nebengebäuden zu Wohnräu-
men oder anderen Zwecken unter Wahrung 
des Gebäudecharakters

• Ausbau von Nebengebäuden zur Schaffung 
von PKW-Stellplätzen 

• Abstimmung des Farbkonzepts auf das 
Hauptgebäude und die Umgebung

Die Nebengebäude und Scheunen sind ein charak-
teristisches Merkmal des einst landwirtschaftlich ge-
prägten Dorfes Üchtelhausen und sollten zur Wah-
rung der Ortsgestalt erhalten bleiben. Heute werden 
diese nur noch vereinzelt landwirtschaftlich genutzt 
und dienen überwiegend als Abstellräume oder ste-
hen leer. 
Sie besitzen häufig attraktive Fassaden aus Fachwerk, 
Naturstein oder Holz und bereichern damit das Orts-
bild. Die meist durch wenige, einfache Öffnungen 

gekennzeichneten Fassaden wirken schlicht und le-
ben durch ihre Materialität.

Die Umnutzung von Nebengebäuden und Scheunen 
zu Wohnräumen oder anderen Zwecken ermöglicht 
es, unter Wahrung der ursprünglichen Marterialität 
und des Gebäudecharakters das Ortsbild zu erhalten. 
Gleichzeitig kann die Schaffung eines öffentlichen 
Treffpunkts oder einer gemeinschaftlichen Nutzung 
zur Belebung des Ortskerns beitragen. 

FASSADE | NEBENGEBÄUDE UND SCHEUNEN
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FASSADE | NEBENGEBÄUDE UND SCHEUNEN
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Beispiel Umbau Scheune zu Wohnzwecken

11,30

5,002,603,60

8
,6

0

4
,2

0

Gebäude Bestand

Möglicher Grundriss EG

Möglicher Grundriss OG

FASSADE | NEBENGEBÄUDE UND SCHEUNEN
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FASSADE | NEBENGEBÄUDE UND SCHEUNEN

Mögliche Farbvarianten
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14,20

4,905,10 4,20

8
,7

0

4,903,706,20

14,90

Möglicher Grundriss EG

Beispiel Umbau Scheune zu Wohnzwecken

Gebäude Bestand

Möglicher Grundriss OG Möglicher Grundriss DG

FASSADE | NEBENGEBÄUDE UND SCHEUNEN
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FASSADE | NEBENGEBÄUDE UND SCHEUNEN

Mögliche Farbvarianten
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FASSADE | SOCKELBEREICH

EMPFEHLUNGEN

• Fassadenputz grundsätzlich bündig bis zur 
Straßenoberkante anbringen, außer bei Aus-
bildung eines sichtbaren Sockels 

• Rückbau von Verkleidungen wie z. B. Fliesen

• Freilegung von verputzten Natursteinsockeln 
zur Erhöhung der Verdunstungsfläche

• Sanierung von Natursteinsockeln z.B. durch 
Sandstrahlen und Fugensanierung

• Sockellose Gestaltung oder dezente farbliche 
Akzentuierung vorzugsweise in Analogie zu 
dem vorherrschenden Kalkstein bzw. in Ab-
stimmung auf die Fassadenfarbe (der Sockel 
sollte einen leicht dunkleren Farbton aufwei-
sen)

Ursprünglich erfüllten gemauerte Sockel oder So-
ckelgeschosse eine funktionale Rolle: Sie schützten 
die überwiegend in Lehm-Holz-Bauweise errichteten 
Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit. Sie wurden 
hauptsächlich aus Quadersteinen gesetzt. Aus die-
sem Grund verläuft die Oberkante bei historischen 
Sockeln auch immer durchgehend parallel zur Bo-
denplatte des Erdgeschosses.

Heute hingegen werden Sockel – etwa aus Natur-
steinplatten – häufig lediglich vor die Fassade gesetzt 
und dienen in erster Linie dem Schutz vor Spritzwas-
ser. Diese Maßnahme kann jedoch die Problematik 
aufsteigender Feuchtigkeit zusätzlich verschärfen.

Für die Sockelausbildung eignet sich die Freilegung 
verputzter Natursteinsockel oder das Anbringen ei-
nes Putzstreifens aus Reparaturmörtel.

Aufgrund der im Sockelbereich meist massiven Mau-
erwerksbauweise ist auch der gänzliche Verzicht auf 
einen sichtbaren Sockel typisch.

• Ausführung von sichtbaren Sockeln in ge-
sägten oder gestockten großformatigen Plat-
ten aus Muschelkalk mit matter Oberfläche 
sowie als Natursteinsichtmauerwerk

• Sockel vollflächig verputzen, wenn Sanier-
putz oder Reparaturmörtel aufgebracht wird, 
um eine einheitliche Gestaltung des Sockels 
zu ermöglichen

• Der Sockelstreifen sollte parallel zur Boden-
platte des Erdgeschosses verlaufen, Abtrep-
pungen sollen vermieden werden

FASSADE | SOCKELBEREICH
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FASSADE | GLIEDERUNGS- UND SCHMUCKELEMENTE

EMPFEHLUNGEN 

• Erhalt besonderer Baudetails wie Kraggesimse u.dgl. 

• Sicherung und Sanierung von Gliederungselementen wie Ge-
simsen, (Eck-) Lisenen und Gewänden bei historischen Gebäu-
den  

• Erhalt, Sanierung und Rekonstruktion von Schmuckelementen 
wie Hausfiguren, Bildstöcken und Reliefen bei historischen Ge-
bäuden 

• Dezente farbliche Akzentuierung von Gliederungs- und 
Schmuckelementen in Abstimmung auf die Fassadenfarbe

FASSADE | GLIEDERUNGS- UND SCHMUCKELEMENTE
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FENSTER | AUSFÜHRUNG UND EINFASSUNG

Fassadenöffnungen sind nicht nur Lichtquellen, son-
dern prägen maßgeblich das architektonische Er-
scheinungsbild eines Gebäudes. Die Ausführung, 
Anordnung und das Verhältnis zwischen Wandfläche 
und Fensteröffnung tragen wesentlich zur Gesamt-
gestaltung der Gebäude bei.

In Üchtelhausen sind die meisten Gebäude mit ein-
flügeligen Fenstern in hochrechteckiger Form ausge-
stattet. Historische Bauten hingegen verfügen typi-
scherweise über zweiflügelige Holzfenster, die häufig 
durch Sprossen unterteilt sind. Idealerweise ist das 
Rahmenholz weitgehend in das Gewände eingebun-
den, was nicht nur den Witterungsschutz verbessert, 
sondern auch die Lichtausbeute maximiert.

Holzfenster bieten durch ihre natürliche Isolierfähig-
keit, die auf den luftgefüllten Zellen des Materials 
beruht, die Möglichkeit, schlanke Profile auszubil-
den. Zusätzlich eröffnen Holzfenster, die in altweiß, 
grauweiß oder lichtgrau gestrichen oder holzfarben 
lasiert sind, diverse Gestaltungsmöglichkeiten in Ver-
bindung mit den Fassadenflächen, Laibungen, Fa-
schen, Fensterbänken und Klappläden. Farblich auf-
einander abgestimmt ermöglicht dies die Schaffung 
eines harmonischen Gesamtbildes.
Neue Materialien wie Kunststoff hingegen wirken 
insbesondere bei historischen (vor 1945 erbauten) 
Gebäuden störend, da sie das authentische Erschei-
nungsbild beeinträchtigen und nicht die filigrane Ge-
staltung traditioneller Holzfenster nachbilden kön-
nen.

FENSTER | AUSFÜHRUNG UND EINFASSUNG
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EMPFEHLUNGEN

• Erhalt der ortstypischen Lochfassade mit ste-
henden, rechteckigen Fensterformaten 

• Vorzugsweise Verwendung von Holzfenstern 
mit schlanken Profilen und Rahmenquer-
schnitte

• Orientierung von Anzahl, Größe und Anord-
nung der Fenster an überlieferten Vorbildern

• Wandöffnungen überwiegend in einheit-
licher Größe und symmetrischer Anordnung 
bzw. entsprechend des historischen Bestands 

• Fensterrahmenfarbe nach historischem Vor-
bild in altweiß, lichtgrau oder holzfarben 

• Weitgehende Einbindung des Fensterstocks 
in die Wand 

• Zweiflügelige, senkrechte oder mehrflügeli-
ge Teilung min. bei Gebäuden vor 1945 bei 
Fenstern ab einer lichten Öffnungsbreite von 
1,00 m

• Gleich große Unterteilung der Glasflächen 
mit glasteilenden oder aufgesetzten „Wiener 

Sprossen“, alternativ mit aufgesetzten Blei-
sprossen, min. bei Gebäuden vor 1945 ab 
einer lichten Öffnungsbreite von 90 cm

• Bei Gebäuden nach 1945 sind vorzugsweise 
schlichte zweiflügelige Fenster zu verwenden

• Restaurierung historischer Holzfenster

• Vorzugsweise Austausch von Kunststofffens-
tern durch Holzfenster

GESTALTUNGSSPIELRÄUME

• Verwendung anderer Materialien bei Gebäu-
den, die nach 1945 errichtet wurden

• Verwendung anderer Materialien wie Holz-
Aluminium oder Kunststoff bei Gebäuden 
vor 1945, wenn die Fenster in Profilierung, 
Teilung und Größe Holzfenstern entsprechen 
(außer bei Einzeldenkmalen)

• Anordnung größerer Fensterelemente oder 
nicht unterteilte Fenster im vom öffentlichen 
Raum nicht oder nur geringfügig einsehba-
ren Bereich auch bei historischen Gebäuden
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FENSTER | AUSFÜHRUNG UND EINFASSUNG

EMPFEHLUNGEN 

• Hervorhebung der Wandöffnungen durch 
Gewände oder Faschen min. bei Gebäuden 
vor 1945 (vorzugsweise auch bei Gebäuden 
nach 1945) 

• Ausbildung der Gewände aus Sandstein, 
Muschelkalk oder Vollholz (bei Fachwerkge-
schossen)

• Alternativ ist das Herstellen von Gewänden 
mit aufgeputzten Profilplatten möglich

• Farbliche Einfassung der Fenster durch 
Faschen - idealerweise mit schmückendem 
Begleitstrich

• Beim nachträglichen Anbringen von Voll-
wärmeschutz, Fenster aus bauphysikalischen 
und gestalterischen Gründen in die Dämm-
ebene setzen

• Einsatz von Kastenfenstern bzw. innenseitig 
vorgesetzten Fenstern zur Verbesserung des 
Wärmeschutzes bei historischen Fenstern

GESTALTUNGSSPIELRAUM:

Im vom öffentlichen Raum nicht oder nur ge-
ringfügig einsehbaren Bereich und bei Gebäu-
den nach 1945:

• kann auf die Ausbildung von Gewänden/ 
Faschen verzichtet werden

Zweiflügeliges Fenster

Galgenfenster mit  
filigranen Bleiteilungen

Galgenfenster mit 
zweiflügeligem  
Oberlicht

Galgenfenster mit 
zweiflügeligem Ober-
licht und Bleisprossen

Fensterteilungen

Galgenfenster
(Dreiflügeliges Fenster)

Zweiflügeliges Fenster
mit filigranen  
Bleisprossen

Zweiflügeliges Fenster 
mit mittig liegenden 
Holzsprossen

Zweiflügeliges Fenster
mit Holz- und  
Bleisprossenteilungen
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„Echte Sprosse“
Glasteilende Sprosse

„Wiener Sprosse“
Aufgesetzte Sprossen mit Abstands-
halter im Scheibenzwischenraum

Alternativ: Bleisprossen
als aufgesetzte Sprossen

Fenster in der DämmebeneInnenseitig vorgesetztes Fenster
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FENSTER | SICHTSCHUTZ, SONNENSCHUTZ, VERDUNKELUNG

Für ein einladendes Erscheinungsbild des Gebäudes 
und zugleich effektiven Sicht- und Sonnenschutz bie-
ten sich innerhalb des historischen Ortskerns innen-
liegende Rollos an. Sie sind in verschiedenen Transpa-
renzstufen und Verdunkelungsgraden erhältlich und 
erfüllen sowohl funktionale als auch gestalterische 
Anforderungen.

Bei Gebäuden, in denen Klappläden historisch über-
liefert sind, ermöglicht deren Kombination mit Rollos 
nicht nur den Erhalt des traditionellen Erscheinungs-
bildes, sondern auch eine individuelle Gestaltung der 
Fensterbänke. Da die Klappläden dauerhaft geöffnet 
bleiben können, bieten sie Raum für dekorative Ele-
mente und Bepflanzung.

Bei Gebäuden, die nach 1945 errichtet wurden, kön-
nen neben Klappläden auch Schiebe- oder Faltläden 
zur Bereicherung der Fassade beitragen. 

Außenliegende Rollläden dagegen verdecken das 
Fenster und wirken durch ihre geringe Plastizi-
tät häufig sehr leblos und abweisend. Zudem sind 
außenliegende Rollläden kein überliefertes Gestal-
tungselement und sollten im vom öffentlichen Raum 
einsehbaren Bereich nach Möglichkeit vermieden 
werden. 

EMPFEHLUNGEN

• Verwendung von innenliegenden Rollos oder 
Jalousien als Sicht- und Sonnenschutz bzw. 
zur Verdunkelung 

• Belebung und Gliederung des Fassadenbildes 
vorzugsweise durch Klappläden (ggf. Schiebe- 
oder Faltläden)

• Restaurierung historischer Holzklappläden

• Ausführung von Klappläden bevorzugt aus 
Vollholz in Form von schlichten Vollholzplat-
ten, als Füllungsläden, gegliedert oder mit 
horizontalen Lamellen (alternativ aus matt 
lackiertem Aluminium)

GESTALTUNGSSPIELRÄUME

• Verwendung von Rollläden (vorzugsweise aus 
Holz) sofern diese in die Fassade integriert 
und im geöffneten Zustand nicht sichtbar sind

• Verwendung textiler Außenrollos / Markisen / 
„Zipscreens“ aus einfarbigem Stoff

Im vom öffentlichen Raum nicht oder nur gering-
fügig einsehbaren Bereich:

• Einsatz von Verdunkelungen, Sicht- und 
Sonnenschutz in alternativen Materialien und 
Ausführungen

SICHTSCHUTZ, SONNENSCHUTZ, VERDUNKELUNG
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Der Hauseingang übernimmt eine zentrale Rolle 
als Übergang zwischen dem privaten Gebäude und 
dem öffentlichen Straßenraum. Je nach örtlicher 
Gegebenheit kann die Trennung zwischen privatem 
und öffentlichem Bereich unterschiedlich stark aus-
geprägt sein. Wichtig ist dabei, dass der Eingangs-
bereich stets freundlich und einladend gestaltet wird 
und zum Eintreten anregt.

Die zahlreichen noch erhaltenen, landwirtschaftlich 
geprägten Hofstellen schaffen durch niedrige Tore 
und Einfriedungen eine sichtbare Abgrenzung zwi-
schen öffentlichen und privaten Bereichen. 
Ein charakteristisches Merkmal von Üchtelhausen 
sind die zahlreichen hölzernen Scheunentore, teils 
mit Schiebefunktion. Ihr Erhalt oder ihre Rekonstruk-
tion spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewahrung 
des traditionellen Ortsbildes.

Der Zugang zum Gebäude erfolgt meist traufseitig 
über einen privaten Innenhof. Der Eingangsbereich 
wird oft durch eine massive Treppe und ein Vordach 
markiert.
Die meist einfach gestalteten, aus Holz gefertigten 
Eingangstüren, trennen den Innenraum vom Außen-
raum und erfüllen somit auch eine raumklimatische 
Funktion. Hierzu muss das Türblatt entsprechend 
massiv konstruiert sein.

Eine natürliche Belichtung des Innenraums im Ein-
gangsbereich kann oft schon durch ein Oberlicht ge-
schaffen werden. Sparsame Teilverglasungen im Tür-
blatt geben zudem den Blick auf den Gast frei.

EINGANGSBEREICH | TÜR, TOR & TREPPE
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EINGANGSBEREICH  | TÜR & TOR

EMPFEHLUNGEN

• Restaurierung oder Rekonstruktion histori-
scher Holztüren und Tore

• Erhalt der Tore und Einfriedungen als Ab-
grenzung zum privaten Innenhof

• Ausführung der Eingangstüren vorzugsweise 
in handwerklich gefertigter Holzrahmen-
konstruktion mit Massivholzfüllungen oder 
Aufdopplungen

• Untergeordnete Verwendung von Glas bei 
Hauseingangstüren - einfache Belichtungs-
elemente in Form von Oberlichtern / Teilver-
glasungen

• Farbgebung von Eingangstüren und Toren in 
Abstimmung auf die Fassade

GESTALTUNGSSPIELRÄUME

• Eingangstüren in abweichenden Materialien 
mit matter Oberfläche und dezenter Farbge-
bung (außer bei Einzeldenkmalen)
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GESTALTUNGSSPIELRÄUME

• Garagen- und Scheunentore in abweichen-
den Materialien mit matter Oberfläche und 
dezenter Farbgebung oder in Holzoptik, 
sofern diese vom öffentlichen Raum deutlich 
abgerückt sind (> 5m) (außer bei Einzeldenk-
malen)

EMPFEHLUNGEN 

• Tore aus Vollholz oder in Stahlkonstruktion 
mit massiver Holzverschalung nach histori-
schem Vorbild 

• Metallteile an historischen Türen und Toren 
im dunklen Farbspektrum 

• Erhalt und Restaurierung der ortstypischen 
Schiebetore an Nebengebäuden

• Sanierung und Neugestaltung vorhandener 
Eingangsstufen und Freitreppen in Naturstein 
oder in entsprechend gestaltetem Beton

• Bei Bedarf schlichte Geländer und Handläufe 
aus Stahl nach historischen Vorbildern

• Hauseingänge freundlich gestalten, z.B. 
durch Pflanzgefäße oder Wandbegrünung 
mit Spalierobst, Weinreben oder Kletter-
pflanzen ggf. mit Rankhilfen oder -gerüsten 
aus Holz oder Stahl
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Das vorherrschende Dachprofil in Üchtelhausen ist 
das für Franken typische, steil geneigte und sym-
metrische Satteldach. Andere Dachformen, wie das  
Halbwalmdach oder das Mansarddach findet man 
nur vereinzelt. 

Die einheitlichen Dachneigungen und die durchge-
hende Eindeckung mit unbehandelten Tonziegeln in 
Rot- bis Rotbrauntönen verleihen der Dachlandschaft 
einen harmonischen Gesamteindruck.  Diese Homo-
genität gilt es als wertvolles städtebauliches Gut zu 
bewahren.

Die Dächer sind aus traditionellen zimmermannsmä-
ßigen Holzkonstruktionen gefertigt und weisen meist 
nur geringe Überstände an Traufe und Ortgang auf. 
Dachrinnen, Fallrohre und sonstige Verblechungen 
bestehen in der Regel einheitlich aus Kupfer oder be-
wittertem Titanzink. Besonders Kupfer, das je nach 
Witterung kupferrot, schwarzbraun oder grün schim-
mert, ergänzt die warmen Ziegeltöne der Dächer und 
trägt zur harmonischen und traditionellen Gestaltung 
der Dachlandschaft bei.

DACH | FORM, ÜBERSTAND UND EINDECKUNG

DACH | FORM, ÜBERSTAND UND EINDECKUNG
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EMPFEHLUNGEN

• Erhalt der vorhandenen, ortstypischen Dach-
formen und Dachneigungen

• Ausbildung als Satteldach mit einer Dachnei-
gung von 46 bis 56 Grad bei Gebäuden mit 
Wirkung auf den öffentlichen Raum

• Ausführung der Dächer in zimmermannsmä-
ßiger Holzkonstruktion mit Aufschiebling am 
Dachfuß bei historischen (vor 1945 erbau-
ten) Gebäuden

• Beidseits bzw. allseits gleiche Dachneigung

• Verzicht auf die Ausbildung eines Kniestocks; 
im Einzelfall beim Ausbau von Nebengebäu-
den/ bei eingeschossigen Gebäuden Knie-
stock bis ca. 50 cm Höhe 

• Knappe Ausbildung der Dachüberstände an 
Ortgang und Traufe mit max. 30 cm 

• Geschlossene Ausführung des Ortgangs 
mit Zahnleiste aus Vollholz oder profilierten 
Ortgangbrettern aus Vollholz

• Geschlossene Ausführung der Traufen mit 
Gesimsen aus Vollholz, Sandstein oder Mu-
schelkalk 

• Verwendung naturbelassener Tondachziegel 
im roten bis rot-braunen Farbspektrum

• Verwendung ortstypischer Ziegelformen wie 
Biberschwanz-, Falz- oder Pfannenziegel

• Bei Dämmmaßnahmen ist eine Zwischen-
sparrendämmung einer Aufsparrendäm-
mung vorzuziehen

• Einsatz von halbrunden Metalldachrinnen
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Zeichnerische Begriffserläuterung zum Kniestock

Oberkante Rohdecke

Dachsparren

Schnittpunkt Außenkan-
te Wand mit der  
Unterkante Dachsparren

Aufschiebling

Zeichnerische Begriffserläuterung zum Aufschiebling 

Dachsparren

Satteldach MansarddachHalbwalmdach

Ortstypische Dachformen

DACH | FORM, ÜBERSTAND UND EINDECKUNG
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Ursprünglich wurden die Dachräume vorwiegend als 
einfache Lagerflächen genutzt, sodass nur wenige 
Dachöffnungen und -aufbauten erforderlich waren. 
Diese fielen stets dezent aus, wodurch die Dachflä-
chen einen ruhigen und geschlossenen Charakter be-
hielten. Durch die heutige Nutzung als Wohnraum 
sind jedoch zusätzliche Lichtquellen notwendig. Um 
das charakteristische Erscheinungsbild der Dachland-
schaft zu erhalten, sollten Dachausbauten bevorzugt 
über die Giebelseiten belichtet werden.

Ortstypisch sind Schleppdachgauben, die auf Wohn-

gebäuden meist in kleinerer Dimension ausgeführt 

wurden. Auf landwirtschaftlichen Nebengebäuden 

hingegen treten häufig größere Schleppdachgau-

ben auf, die über Scheunentoren angeordnet und 

oft mit Holzklappläden versehen sind. Diese „Lade-

scheunen“ dienten einst der Einbringung von Heu/ 

Stroh in die als Lagerraum genutzten Dachflächen. 

Vereinzelt sind im Altort zudem Satteldachgauben 

zu finden.

Bei der Gestaltung von Gauben kommt es besonders 
auf eine stimmige Einheit in Größe, Form und An-
ordnung an. Ein ausreichender Abstand zum First 
sowie zu den Ortgängen ist dabei einzuhalten. Um 
einen wuchtigen Gesamteindruck zu vermeiden, soll-
ten sowohl das Dach als auch die Seitenflächen der 
Gauben – die sogenannten Gaubenwangen – nicht 
zu massiv wirken. Für die Gaubenwangen empfiehlt 
sich der Einsatz hochwärmedämmender Materialien, 
da diese einen schlanken Aufbau ermöglichen und so 
zu einer filigraneren Gestaltung beitragen.

DACH | DACHAUFBAUTEN



41

GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN

DACH | DACHAUFBAUTEN

SatteldachgaubeSchleppdachgaube

Sonderform Zwillingsgaube
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X

Gesamtbreite aller Gauben inkl. Zwerchgiebel soll max. 1/2 der Firstlänge betragen 
b1 + b2 + b3 + b4 + ... ≤ 1/2 Firstlänge
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DACH | DACHAUFBAUTEN

EMPFEHLUNGEN 

• Dachgeschosse möglichst giebelseitig be-
lichten; Dachflächen soweit als möglich ge-
schlossen halten

• Dachaufbauten vorzugsweise in Form von 
kleindimensionierten Schleppdach - und Sat-
teldachgauben

• Erhalt und ggf. Sanierung der historisch 
überlieferten Gauben auf landwirtschaftli-
chen Nebengebäuden 

• Dachgauben in Größe und Anzahl beschrän-
ken und eine Bauart beibehalten – Gesamt-
breite aller Gauben max. 1/2 der Firstlänge 

• Ausgewogene Anordnung der Dachgauben 
in Abstimmung auf die darunterliegende 
Fassade

• Anordnung der Gauben auf einer Höhe in 
Traufnähe bzw. in der unteren Hälfte der 
Dachfläche

• Gauben mit Abstand von min. 1,00 m zu 
Dachabschlüssen (außer zur Traufe) und 
anderen Dachelementen 

• Deckung der Gauben vorzugsweise analog 
zur Deckung des Hauptdachs; Berücksich-
tigung der erforderlichen Mindestdachnei-
gung in Abhängigkeit von den verwendeten 
Dachziegeln 

• Gaubenfenster sollten höchstens so breit 
und hoch sein wie die darunter liegenden 
Fenster in der Fassade

• Wandflächen der Gauben in Material, Farbe 
und Gestaltung an das Gebäude anpassen 
(vorzugsweise Putz oder Holz) 

• Vermeidung von Gaubenverblechungen
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In vielen Gemeinden sind Solaranlagen inzwischen 
ein vertrauter Bestandteil des Ortsbildes. In histori-
schen Bereichen jedoch können sie fremdartig wir-
ken und das authentische Erscheinungsbild denkmal-
geschützter Einzelbauten erheblich beeinträchtigen. 
Daher sollten Solarthermie- und Photovoltaikanlagen 
auf Einzeldenkmälern möglichst vermieden werden. 
Sofern das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird, kann 
der Einsatz von Solaranlagen unter bestimmten Vo-
raussetzungen erfolgen. Besonders geeignet sind in 
der Regel Dachflächen, die von angrenzenden öf-
fentlichen Bereichen aus nicht oder nur kaum sicht-
bar sind.
Aufgrund der Hanglage und der Einsehbarkeit der 

Dachlandschaft ist auf einen sensible Integration der 
Solaranlagen Wert zu legen, z.B. durch Verwendung 
von Anlagen, die farblich an das Dach angepasst sind. 

Wärmepumpen, insbesondere Luft-Wasser-Wärme-
pumpen, bieten eine ortsbildverträgliche Möglichkeit 
zur Nutzung von Umweltenergie. In den letzten Jah-
ren hat sich ihre Effizienz deutlich verbessert. Je nach 
Platzverhältnissen im Ort können die Anlagen sowohl 
im Außenbereich privater Grundstücke als auch im 
Innenraum aufgestellt werden. Bei der Installation 
sollte darauf geachtet werden, dass sie vom öffentli-
chen Raum aus nicht sichtbar sind und die Nachbar-
schaft nicht beeinträchtigt wird.

DACH | SOLAR- UND PHOTOVOLTAIKANLAGEN
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Nicht einsehbarer Bereich

Öffentlicher Raum 

Gaubendach vom
öffentlichen Raum
nicht einsehbar

Nebengebäude

Traufband

Solarziegel

Vollflächige Verlegung

Abstand zu den 
Dachrändern 50 cm

Nicht einsehbarer Bereich

Öffentlicher Raum 

Nebengebäude

Traufband

Solarziegel

Vollflächige Verlegung

Abstand zu den 
Dachrändern 60 cm

Einsehbarer Bereich: Vorzugsweise Verwendung farbangepasster Module / Solarziegel

Anordnung von tiefdunklen 
Solaranlagen im einsehbaren 
Bereich, nur sofern die 
Anbringung im vom 
öffentlichen Raum nicht oder 
nur geringfügig einsehbaren 
Bereich nicht möglich ist
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Farbengepasste Solarmodule (Beispielbild)

Tiefdunkle Solarmodule in rechteckiger, geschlossener Fläche 
angeordnet

Solarziegel (Beispielbild)
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EMPFEHLUNGEN

• Anbringen von Solaranlagen (Sonnenkollek-
toren zur Erzeugung von Warmwasser und 
ggf. Heizungsunterstützung sowie Photovol-
taikanlagen zur Stromerzeugung) vorzugs-
weise im vom öffentlichen Raum nicht oder 
nur geringfügig einsehbaren Bereich

• Anbringen von Solaranlagen vorzugsweise 
auf Nebengebäuden und untergeordneten 
Flächen/ Bauteilen

• Anordnung von Solaranlagen als rechtecki-
ge, geschlossene Fläche, ohne Versprünge

• Solaranlagen mit genügend Abstand (min. 
50 cm) zu den Dachkanten 

• Anbringen der Anlagen auf nicht glän-
zenden, dunklen Konstruktionen oder als 
Indach-Anlagen

• Verwenden von Modulen in einheitlicher 
Anordnung (entweder liegend oder stehend) 
mit tiefdunkler oder rotbrauner, matter, 
homogener Oberfläche ohne sichtbare, glän-
zende Einfassungen

• Vermeidung bzw. denkmalgerechte Ge-
staltung von Solaranlagen (z.B. in Form von 
Solarziegeln) auf Einzeldenkmälern 

GESTALTUNGSSPIELRÄUME 

• An die Dachhaut farblich angepasste Module 
oder Solarziegel, die optisch (in Form und 
Farbe) roten Naturziegeln entsprechen sowie 
ggf. neue denkmalverträgliche Gestaltun-
gen, auch im einsehbaren Bereich

• Anordnung von tiefdunklen Solaranlagen im 
einsehbaren Bereich, nur sofern die Anbrin-
gung im vom öffentlichen Raum nicht oder 
nur geringfügig einsehbaren Bereich nicht 
möglich ist 

• Solaranlagen in Wandmontage oder an Bal-
konbrüstungen im vom öffentlichen Raum 
nicht oder nur geringfügig einsehbaren Be-
reich
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Schlanke Holz- und Stahlkonstruktionen ermöglichen 
es häufig erst, Balkone als Freisitze in dicht bebauten 
Altorten zu integrieren. Eine gelungene Gestaltung 
zeichnet sich dadurch aus, dass Anbauten in ihren 
Dimensionen, Formen und Materialien harmonisch 
auf die Fassade abgestimmt sind und sich deutlich 
unterordnen.

An den Straßenfassaden sind solche Anbauten inner-
halb der überlieferten Bauformen nur selten vorzu-
finden. Daher sollten Balkone und Anbauten auch 
zukünftig vorzugsweise an straßenabgewandten Sei-
ten oder in Bereichen platziert werden, die vom öf-
fentlichen Raum aus nur geringfügig einsehbar sind.

BALKONE, LOGGIEN UND WINTERGÄRTEN
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EMPFEHLUNGEN 

• Erhalt und Restaurierung vorhandener histo-
rischer Balkone und Anbauten

• Errichtung von Balkonen vorzugsweise 
im vom öffentlichen Raum nicht oder nur 
geringfügig einsehbaren Bereich und an stra-
ßenabgewandten Gebäudeseiten in offener, 
vor die Fassade gestellter oder gehängter 
schlanker Konstruktion aus Stahl oder Holz 
(außer im Dachgeschoss)

• Brüstungen in handwerklich bearbeiteten, 
nicht gedrehten, senkrechten Metallstäben, 
senkrechten Holzlatten oder aus  Metallsei-
len

• Ebenerdige Terrassen auf Erdgeschossniveau 
oder bei Anbauten auf Niveau des ersten 
Obergeschosses des angrenzenden Haupt-
gebäudes

GESTALTUNGSSPIELRÄUME

Im vom öffentlichen Raum nicht oder nur ge-
ringfügig einsehbaren Bereich:

• Anordnung von Balkonen auch im Dachge-
schoss 

• Anordnung von Loggien

• Errichten von Wintergärten im Erdgeschoss 
in filigraner Konstruktion

• Balkone aus massiven Kragplatten bei Neu-
bauten und Gebäuden nach 1945

EMPFEHLUNGEN 

• Sorgsame, auf die Fassade abgestimmte 
Gestaltung von Werbeanlagen in Schriftart, 
Größe, Platzierung und Farbgebung

• Aufnehmen der Achsen und Fluchten von 
Wandöffnungen bei der Platzierung von 
Werbeanlagen

• Bevorzugter Einsatz von aufgemalten Schrift-
zügen oder schlichten Metallbuchstaben in 
dunklem Farbspektrum

• Sanierung historischer handwerklich gefer-
tigter Ausleger bzw. Neuanfertigungen, die 
sich an historischen Vorbildern orientieren

 

• Einsatz moderner LED-Beleuchtungstechnik 
zur filigranen Gestaltung bzw. Ausbildung 
dezenter Werbebeleuchtung

SCHAUFENSTER UND WERBEANLAGEN
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